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RS OGH 1966/3/30 3Ob33/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1966

Norm

EO §97 Abs1

Rechtssatz

Die betreibende Partei hat ein Recht aus der zu ihren Gunsten geführten Zwangsverwaltung befriedigt zu werden. Die

Früchte und Nutzungen aus den zwangsverwalteten Liegenschaften sind daher im Rahmen der Zwangsverwaltung

dieser Liegenschaften zu erfassen. Wenn der Verp7ichtete bzw der Konkursmasseverwalter für ihn ein Unternehmen

auf der Liegenschaft betreibt, dann muß ein entsprechendes Entgelt hiefür vom Verp7ichteten bzw vom

Konkursmasseverwalter verlangt werden (Vgl Anm 1 zu § 105 EO in Heller, Exekutionsordnung).
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